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Kein Anspruch auf Anpassung eines 

Aufhebungsvertrages wegen später 

vereinbartem Freiwilligenprogramm 

Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 

11.03.2025, AZ 7 SLa 512/24 

 

Ein Arbeitnehmer, der auf Basis eines 

Freiwilligenprogramms einen Aufhe-

bungsvertrag mit Abfindungszahlung 

abschließt, hat grundsätzlich keinen 

Anspruch auf Anpassung seines Auf-

hebungsvertrages, wenn der Arbeit-

geber später ein neues Freiwilligen-

programm mit verbesserten Konditio-

nen ausrollt (Leitsatz des Gerichts). 

 

Die Entscheidung 

Der Kläger war über 30 Jahre lang bei ei-

nem Autohersteller beschäftigt. Durch 

Abschluss eines Aufhebungsvertrages 

wurde das Arbeitsverhältnis gegen Zah-

lung einer Abfindung von 110.587,62 € 

beendet. Diesem Aufhebungsvertrag lag 

ein sog. Freiwilligenprogramm des Ar-

beitgebers zugrunde. Solche Freiwilli-

genprogramme nutzen Arbeitgeber re-

gelmäßig, um für ausscheidende Be-

schäftigte die Modalitäten für den Nach-

teilsausgleich durch den Verlust des Ar-

beitsplatzes einheitlich zu regeln.  

Das Freiwilligenprogramm in dem zu ent-

scheidenden Verfahren regelte u.a. die 

Berechnung der Abfindungshöhe und 

den Grundsatz, dass Arbeitnehmer kei-

nen Anspruch auf einen Aufhebungsver-

trag hatten (sog. „doppelte Freiwillig-

keit“). In den vom Arbeitgeber zur Verfü-

gung gestellten Informationen wurde zu-

dem darauf hingewiesen, dass neben 

dem Eigeninteresse des Beschäftigten 

auch die Zustimmung durch den Arbeit-

geber erforderlich sei. Die Abfindungs-

summe sei nicht individuell verhandelbar, 

sondern es gelten die zum Zeitpunkt der 

Vertragsunterzeichnung geregelten Kon-

ditionen. Nach Unterzeichnung des Auf-

hebungsvertrages erfolge keine spätere 
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Anpassung der Konditionen. Die Konditi-

onen würden sich im Laufe der Zeit auch 

nicht verbessern, so der Arbeitgeber in 

den bereit gestellten Informationen. 

Im September 2021 erklärte der Arbeit-

geber, das Programm noch bis zum Jah-

resende zu verlängern. Der Kläger 

schloss im Dezember 2021 einen Aufhe-

bungsvertrag mit dem Arbeitgeber und 

vereinbarte die Beendigung des Arbeits-

verhältnisses zum 31.07.2022.  

Zu Anfang des Jahres 2023 rollte der Ar-

beitgeber nach Verhandlungen mit dem 

Betriebsrat ein finanziell besser ausge-

stattetes Freiwilligenprogramm aus. 

Nach diesem hätte der Kläger ein deut-

lich höheres Abfindungsangebot erhalten 

als das in seinem Aufhebungsvertrag 

vereinbarte.  

Das Arbeitsgericht Köln wies die von ihm 

eingereichte Klage ab. Auch die einge-

legte Berufung vor dem Landesarbeits-

gericht Köln hatte keinen Erfolg. Der Klä-

ger wandte erfolglos ein, er hätte den 

Aufhebungsvertrag nicht unterschrieben, 

wenn er gewusst hätte, dass es kurze 

Zeit später ein Freiwilligenprogramm mit 

deutlich besseren Beendigungsmodalitä-

ten geben würde. Er habe den Aufhe-

bungsvertrag seinerzeit abgeschlossen, 

da ihm in Hinblick auf den Stellenabbau 

eine gewisse Dringlichkeit suggeriert 

worden war. 

Das Landesarbeitsgericht Köln war der 

Auffassung, es gebe keinen Grund zu ei-

ner vom Kläger verlangten Vertragsan-

passung nach den Grundsätzen über 

den Wegfall der Geschäftsgrundlage ge-

mäß § 313 BGB. Die vom Kläger als Ar-

gument angeführte Aussage des Arbeit-

gebers, dass sich die Konditionen im 

Laufe der Zeit nicht verbessern würden, 

sei erkennbar nur auf das damals lau-

fende Freiwilligenprogramm bezogen ge-

wesen. 

 

Praxistipp 

In vielen mitbestimmten Unternehmen 

vereinbaren Arbeitgeber und Betriebsrat 

Freiwilligenprogramme als Betriebsver-

einbarung, um kollektive Nachteilsaus-

gleichsregelungen zu schaffen. Wie jede 

Betriebsvereinbarung sollte auch ein 

Freiwilligenprogramm einen Geltungsbe-

reich enthalten, der auch die zeitliche 

Geltungsdauer regeln sollte. Denn in der 

Regel folgen im Anschluss an ein abge-

schlossenes Freiwilligenprogramm be-

triebsbedingte Kündigungen zur Errei-

chung des vom Unternehmen erzielten 

Personalabbaus. Zur Vermeidung der 

hier strittigen Situation sollten Betriebs-
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räte in den Verhandlungen über das Frei-

willigenprogramm mit dem Arbeitgeber 

auch über etwaige zukünftige Planungen 

sprechen, insbesondere wie damit umge-

gangen werden soll, wenn kurz nach 

Auslaufen des Freiwilligenprogramms 

weiterer Personalabbau erforderlich 

wird. 

 

 

 

Betriebsratsmitglied steht eigene 

Mailadresse zu 

Landesarbeitsgericht Niedersachsen, 

Beschluss vom 25. April 2025 – 17 TaBV 

63/24  

 

Ein Betriebsratsmitglied kann vom 

Arbeitgeber verlangen, ihm eine per-

sonalisierte E-Mail-Adresse zur Verfü-

gung zu stellen, die auch den Aus-

tausch mit externen E-Mail-Adressen 

erlaubt, sofern dies zur Wahrneh-

mung betriebsverfassungsrechtlicher 

Aufgaben erforderlich ist. 

 

Die Entscheidung  

Die Arbeitgeberin betreibt mehrere hun-

dert Supermärkte in ganz Deutschland. 

Der Antragsteller ist Mitglied eines ge-

wählten Betriebsrats. 

Diesem Betriebsrat steht eine E-Mail-Ad-

resse unter der von der Arbeitgeberin be-

triebenen Domain „n.-online.de“ zur Ver-

fügung. Auf diese E-Mail-Adresse kön-

nen die Betriebsratsmitglieder zugreifen. 

Dem Antragsteller stellt die Arbeitgeberin 

demgegenüber keine personalisierte E-

Mail-Adresse zur Nutzung bereit. Ande-

ren Mitarbeitern, z.B. freigestellten Be-

triebsratsmitgliedern, stellt die Arbeitge-

berin personalisierte E-Mail-Adressen 

zur Verfügung. Zum Teil sind diese derart 

konfiguriert, dass mit ihnen E-Mails auch 

an E-Mail-Adressen außerhalb der Do-

main „n.-online.de“ geschrieben und von 

solchen Adressen E-Mails empfangen 

werden können. Andere E-Mail-Adres-

sen lassen lediglich eine Kommunikation 

mit Adressen derselben Domain zu. 

In jeder Filiale der Arbeitgeberin hängt 

eine Liste der Telefonnummern der frei-

gestellten Betriebsratsmitglieder aus. 

Mitarbeiter können so Kontakt mit Mit-

gliedern des Betriebsrats aufnehmen. 

Der Antragsteller forderte die Arbeitgebe-

rin vergeblich auf, ihm eine E-Mail-Ad-

resse entsprechend der Antragstellung 

zur Verfügung zu stellen. 
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Das LAG bestätigt vorliegend einen sol-

chen Anspruch des einzelnen Betriebs-

ratsmitglieds.   

Nach § 40 Abs. 2 BetrVG hat der Arbeit-

geber in erforderlichem Umfang Räume, 

sachliche Mittel, Informations- und Kom-

munikationstechnik sowie Büropersonal 

für die Sitzungen, die Sprechstunden und 

die laufende Geschäftsführung zur Verfü-

gung zu stellen. 

Dieser Anspruch steht im vorliegenden 

Fall dem Antragsteller und nicht nur dem 

Betriebsrat als Gremium zu. Bei der von 

dem Antragsteller verlangten E-Mail-Ad-

resse handelt es sich um Informations- 

und Kommunikationstechnik, die für 

seine Betriebsratstätigkeit erforderlich ist 

im Sinne des § 40 Abs. 2 BetrVG. 

Der Antragsteller ist aktiv legitimiert. Er 

kann selbst Ansprüche aus § 40 Abs. 2 

BetrVG gegen die Arbeitgeberin geltend 

machen, ohne dass es eines Beschlus-

ses des Betriebsrats bedarf. 

Auch ein einzelnes Betriebsratsmitglied 

kann Ansprüche auf § 40 Abs. 2 BetrVG 

stützen, sofern Sachmittel für seine Tä-

tigkeit in eigener Verantwortung erforder-

lich sind.  

Quelle: Landesarbeitsgericht Nieder-

sachsen, Beschluss vom 25. April 2025 – 

17 TaBV 63/24 

 

Praxistipp 

Die Entscheidung des LAG bestätigt zu-

treffend, dass nicht in jedem Fall ein Be-

schluss des Betriebsrats erforderlich ist, 

um Kosten der erforderlichen Betriebs-

ratstätigkeit geltend zu machen. Denn 

grundsätzlich jedes Betriebsratsmitglied 

übt sein Amt in eigener Verantwortung 

aus und es sind Fälle denkbar, in wel-

chen auch innerhalb des Gremiums un-

terschiedliche Auffassungen zur Erfor-

derlichkeit von Sachmitteln der Gremi-

umsmitglieder bestehen. Daher hat jedes 

Betriebsratsmitglied die Erforderlichkeit 

für eigene Sachmittel zur Betriebsratstä-

tigkeit zu prüfen und kann ggf. mit recht-

licher Hilfe eigene Ansprüche durchset-

zen.  

 

Befristetes Arbeitsverhältnis eines 

Betriebsratsmitglieds - Benachteili-

gungsverbot 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18. Juni 

2025 – 7 AZR 50/24 

 

Ein nach Maßgabe des Teilzeit- und 

Befristungsgesetzes (TzBfG) zulässig 

befristetes Arbeitsverhältnis endet 

auch dann mit Ablauf der vereinbarten 

Befristung, wenn der Arbeitnehmer 

zwischenzeitlich in den Betriebsrat 

gewählt worden ist. Benachteiligt der 

Arbeitgeber allerdings das befristet 

beschäftigte Betriebsratsmitglied, in-
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dem er diesem wegen des Betriebs-

ratsmandats keinen Folgevertrag an-

bietet, hat das Betriebsratsmitglied ei-

nen Anspruch auf den Abschluss des 

verweigerten Folgevertrags als Scha-

densersatz. 

 

Die Entscheidung 

Die beklagte Arbeitgeberin erbringt logis-

tische Dienstleistungen. Sie schloss mit 

dem Kläger Anfang des Jahres 2021 ei-

nen zunächst auf ein Jahr befristeten Ar-

beitsvertrag, welcher später um ein wei-

teres Jahr bis zum 14. Februar 2023 ver-

längert wurde. Im Sommer 2022 wurde 

der Kläger in den Betriebsrat gewählt. 

Von 19 Arbeitnehmern der Beklagten, die 

einen am 14. Februar 2023 auslaufenden 

befristeten Arbeitsvertrag hatten, erhiel-

ten 16 das Angebot auf Abschluss eines 

unbefristeten Arbeitsvertrags. Der Kläger 

erhielt dieses Angebot nicht. Mit seiner 

Klage hat er sich gegen die Wirksamkeit 

der Befristung gewandt und hilfsweise 

die Verurteilung der Beklagten zum Ab-

schluss eines unbefristeten Arbeitsver-

trags ab dem 15. Februar 2023 zu den 

bisherigen Bedingungen verlangt. Er hat 

geltend gemacht, die unterbliebene „Ent-

fristung“ seines Arbeitsverhältnisses be-

ruhe allein auf seiner Mitgliedschaft im 

Betriebsrat. Zwar habe die Beklagte mit 

anderen Betriebsratsmitgliedern unbe-

fristete Arbeitsverträge geschlossen, 

diese hätten aber anders als der Kläger 

nicht auf der Gewerkschaftsliste für den 

Betriebsrat kandidiert. Die Beklagte hat 

sich demgegenüber darauf berufen, sie 

sei mit der Arbeitsleistung und dem per-

sönlichen Verhalten des Klägers nicht so 

zufrieden gewesen, dass sie das Arbeits-

verhältnis habe unbefristet fortführen 

wollen. Die Betriebsratstätigkeit des Klä-

gers habe bei ihrer Entscheidung keine 

Rolle gespielt. 

 

Die Vorinstanzen haben die Befristung 

des Arbeitsvertrags als wirksam angese-

hen und das unterlassene Angebot eines 

unbefristeten Folgevertrags nicht auf das 

Betriebsratsamt des Klägers zurückge-

führt. Die hiergegen gerichtete Revision 

des Klägers hatte vor dem Siebten Senat 

des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. 

Der Senat hat seine Entscheidungen 

vom 5. Dezember 2012 (- 7 AZR 698/11 

-) und vom 25. Juni 2014 (- 7 AZR 847/12 

-) bestätigt, wonach die Wahl eines be-

fristet beschäftigten Arbeitnehmers in 

den Betriebsrat keine Unwirksamkeit der 

Befristung bedingt. Eine solche An-

nahme ist auch durch das Recht der Eu-

ropäischen Union nicht zwingend vorge-

geben. Das einzelne Betriebsratsmitglied 

ist durch die Vorschrift des § 78 Satz 2 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), 

wonach es in der Ausübung seiner Tätig-

keit nicht gestört oder behindert werden 

darf, hinreichend geschützt. Im vorlie-
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genden Fall hat sich das Landesarbeits-

gericht im Zusammenhang mit der Ab-

weisung des Schadensersatzanspruchs 

in revisionsrechtlich nicht zu beanstan-

dender Weise unter Würdigung des 

wechselseitigen Vortrags der Parteien 

die Überzeugung gebildet, dass die Be-

klagte dem Kläger den Abschluss eines 

unbefristeten Folgevertrags nicht wegen 

dessen Betriebsratstätigkeit verweigert 

hatte. 

Quelle: Pressemitteilung 26/25  
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